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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 7720/J des Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter  
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Frage 1:  
 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um eine mögliche Verbreitung von 

gefälschtem Ahornsirup am österreichischen Markt zu verhindern? 
 
Die zuständigen Behörden und Untersuchungsstellen werden informiert und 
sensibilisiert, um bei den Kontrollen und Untersuchungen diese Ereignisse 
entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Frage 2: 
 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Verbraucher über die Gefahren 

für ihre Gesundheit und ihre Sicherheit bei gefälschten Waren aufzuklären? 
 
Im Fall von Gesundheitsschädlichkeit mit Gemeingefährdung ist die Information der 
Öffentlichkeit gemäß dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 
(LMSVG) vorgesehen. 
 
Frage 3: 
 Halten Sie es für angebracht, klare, transparente und vollständige Angaben zur 

Herkunft der Lebensmittel zu machen, die die österreichischen Konsumenten auf 
ihrem Tisch finden? 
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Dazu ist auf das neue Kennzeichnungsrecht auf EU-Ebene hinzuweisen, welches auch 
die Einführung einer Herkunftskennzeichnung in bestimmten Bereichen vorsieht. 
Österreich hat sich in den Verhandlungen dafür eingesetzt, dass diese Bestimmungen 
in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher 
über Lebensmittel festgeschrieben werden. Auch sehen Vermarktungsnormen, 
welche in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft fallen, Herkunftskennzeichnungen vor. 
 
Frage 4: 
 Wenn ja, wie konkret sollen die Konsumenten darauf hingewiesen werden, ob es 

sich beim vorliegenden Produkt um eine Fälschung handelt? 
 
Im Fall einer Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher werden die 
entsprechenden Maßnahmen durch die Lebensmittelaufsicht 
(Landeshauptmann/Landeshauptfrau gemäß § 24 LMSVG) gesetzt, um 
sicherzustellen, dass ausschließlich Lebensmittel, die den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen, am Markt sind. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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